
Tanja Hitzel-Cassagnes 
Rechtsstaatliche Domestizierung der 
Außenpolitik? 

Die Fuhrung der Außenpolitik l:sllraditionell eine Dom;me der Diplomatie und 
liegt im Vorbehalts bereich der Regienmg; vielfach wird sie als »eigenständige.­
und »atypüche" Staatsfunktion bezeichnet, die sich rechtsstll4tlicher Ver[aßt­
heiL bzw. »Domestizierung« weitgehend entzieht. 
Die vorliegende Abhandlung wird von der Grundimuition getragen, daß die 
Bestimmung und Führung der Außenpolitik eine »ordentliche~ und »verfas­
Slmgsmäßigea Staals4u[gabe ist, die hinreichend Raum [ur Transparenz, Ver­
antwortlichkeit und insbesondere demokratische MItbestimmung durch das 
ParlAmem läßt. Diese These soll mittels einer Analyse und Kn·tik der blmde;­
ver[assungsgerjchtlichen Rechtsprechung zur KompetenzverEeilung im Bereich 
der Außenpolitik veranschaulicht und erhärtet werden. Die Red.. 

J. Außenpolitik im demokratischen Rechtsstaat 

1./. Begriffsbestimmung 

Grewe definien: Außenpolitik als " ... die Gesamtheit aller über die eigenen Hoheits­

grenzen hinausgreifenden Aktivitäten, mit denen Staaten - oder andere im interna­
tionalen Kräftespiel handlungsfähigen Organisationen - ihre Imeressen wahren und 
ihre Ziele verfolgen, mit denen sie ihre territoriale J ncegrität und ihre politische 
Unabhängigkeit schützen, ihre winschafdiehe Existenz sichern und ihren Wohlstand 
mehren, ihre Idclle und ihren geistigen und kulrurellen Rang fÖrdern.~ 1 [n der 

traditionellen Auffassung ist der ",(Nation:d)Staat« nach außen der zentrale Akteur 
und eine von der Gesellscha(t isolierte Einheit, der seine Tnteressen - insbesondere 
Sicherheits- und Machtinteressen - gegenüber anderen Staaten im intCW3tlonaien 

System durchzusetzen versucht. Der Nationalstaat wiederum verdichtet sich zur 
Regierung. Das Modell der Welt :lls Staatengemeinschaft ist Grundlage der Völker­
rechtslehre seir Grorius und har sowohl in der Diplomatiegeschichte, der Rechts­
wissenschaft als auch in der Politikwissenscha{c eine erhebliche Rolle gespielt.' Folge 
dieses Konzeptes ist eine relativ scharfe Trennung der Innen- und Außensphäre; das 
internationale Beziehungsgeflccht wird im Sinne einer Koexistenz der Nationalstaa­
ten mit grenzüberschreitendem Verkehr interpretien:. 
Die historische Entwicklung von einer unabhängigen monarchischen Staatsgewalt zu 
einer demokratischen Staatsform mit einem gewählten Parlament und einer kon­
trollierten und potentiell abselzbaren Regierung sowie das Eindringen der sraatlichen 
Ebene in gesellschaftliche Bereiche) fühnen dazu, daß die grenzuberschrcitenden 
Beziehungen gcscllschafdicher bzw. nichtstaatlicher Akteure auch auf die zwischen-

1 Grcwc, in: Sta'l.Slcxikon '98S-'989. Stichwort Außenpolitik. S. 439. 
> Vgl. u . •. F>..slcnralh 1986, $. 1'1. mit w<il~rcn NlChwei,cTI. 
I S.zur Gr.nz~j chung zwischen Staat und Ge,cllscl"/I F"$lcnrath 1986,5.6, 611 (I.: ßaodc ,?6~. S.7SII; 

C7.empicl 1981, S. IIcl. und Knppcndcrll '96).5. '9' I. 
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sra.1clichcn Beziehungen einwirken (und vice vers;).). Intern~tionale Beziehungen 
werden nicht nur auf Regierungsebene unterhalten. sondern auch auf subnarionaler. 
substaatlicher, quasist3adicher und gesellschaftlicher Ebene.· Die Vermehrung' der 
Zahl der imernationalen Akteure, die ihrerseits über ein autOnomes Handlungspo­
rential verfügen, sowie die Erweiterung und Vertiefung des außenpolitischen Ak­
tionsfeldes haben gleichzeitig eine! nternationalisicrung von Verwaltung und Regie­
rung insgesamt bewirkt. 
Globalisierungstendenzen, d. h. globale Problem lagen und Handlungszusammen­
hänge, machen eine »splendid isolation . des Staates unmöglich : Koexistenz verwan­
delt sich in Kooperation, und intergouvernememale Beziehungen werden zu Irans­
nationalen Beziehungc:n.~ Wachsende Interdependenz und die zunehmende Bedeu­
tung inter- und supranation~ler Organisationen unterwerfen die Staaten (und 
Gesellschaften) ähnlichen bis gleichen außenpolitischen Zwängen und (rechtsver­
bindlichen) Handlungsnormierungen. Auch wenn der Nationalst.'lat noch als Basis 
der internarionalen ßeLichungen herangezogen werden kann, relativiert sich doch die 
souveräne und RUtonOme Encscheidungsmacht der Staaten. Die noch von Blind­
schedler unter Zicierung von Aron geäußerte Vorstellung " I'ambassadeur Ct le soldat 
vivem et symbolisent les relations internationales« ist also grundhch überhole. In 
diesem Sinne bemerk! Krippcndorff: -Die Sache selbst - nämlich der Charakter der 
modernen Massendemokratie - bringt es mit sich, daß dabei faktisch kein Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens ausgelassen werden kann .. . Wir lebe~ wenn man so will, 
im Zeitalter ·totaler Außenpolitik •. «7 

Allerdings ist nur sraatlichcs Handeln verfas5ungsrechdich erf~ßt und verfassungs­
gerichtlich erhßbar, deshalb ist der Begriff Außenpolitik hier notgedrungen auf 
staatliche Außenpolitik eingegrenzt. Diese erscheint rraditionell in erster Linie als 
Regierungshandeln, gegebenenfalls unter Mitwirkung der geselzgebenden Körper­
schaften. Dennoch verdeutlichen die vorangegangenen Ausführungen, daß durch die 
Verschmelzung von Innen- und Außenpolitik! die Führung der Außenpolitik immer 

mehr zum Bcst.'lndleiJ des innenpolitischen Entscheidungsprozesses wird, es kommt 
zu einer ~dornestication of international poliey~ . 9 Außenpolitik ist niCht mehr nur 
Sache einer über der Politik stehenden Staatsraison, sondern erweist sich als Frage der 

Wertenischeidung und der "polic}' decision ... Der außenpolitische Konsens oder die 
Unterstützung durch eine Mehrheitsmeinung muß auch von der Regierung im 

öffentlichen Diskurs erbmpft werden. "Das immer schon bestehende Dilemma 
zwischen grundsätzlichem Anspruch auf demokralische Legitimierung der Außen­
politik einerseits und Diskretion, Flexibilirät und Sachkunde andererseits wird damit 
aber noch antithetischer und unercräglicher."'o Problematisch erscheine insbesondere, 
daß die Außenpolitik auch heute noch größtenteils der parlamentarischen Kontrolle 
entzogen ist. Außenpolitik kann in einem demokratischen Rechtsstaat nicht mehr 

.I'affaire du prillce" sein, sondern müßte vielmehr Sache eines Repräsentativorgans, 
Sache des Parlaments sein. Dennoch haree und hat die Regierung die verfassungs­
rechtlich dominierende Stellung im Bereich der Außenpolitik innc. 
Ocr Konslirutiona!ismus hat die auswärtigen Beziehungen erst spät und unvo!lstän­
dig edaßt. Die Leitung der auswärtigen Staatsgeschäfte wurde bei Gründung der 

4 Zu IOlcr- und tr>nJf1>1ion.len Akteuren vgl. C?,empleJ 19SI. S. J 31. und N)"e/Keoh;U\e 1975. S. 70 f. 
5 Siche die Auflistung im j.ihrlich < .. ,neinenden • Ye.,book of IntuMlional OrganizOIions •. 
6 Vgl. Czcmpiel 199" S. I} und Fas,enr~,h ' 986. s. ,8 . 
7 K rippendorH 196}. S. ! 5 I. 
8 Hieraus ergib' sich auch die FrngwiJrdigkcil der aul Leopold R",kc zuriJckgchmdcn und gern zit ierten 

These vom . Primat der Außenp0[,llk •. Vgl. Czcmpiel ,?6}. S. :66 Ir .. ebenso Elrren7.ellcr 1?.9J. S. 16S H. 
9 Vel. N inc;, 1988. S. 57 ff. 

.0 Ehrl"nzd kr '993. $. 168. 
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Republiken auf die geschlossenstc und relativ stabilste Gewalt, die Exekutive, uber­
tragen, da die Auffassung vorherrschte, daß das Beschlußverfahren des Parlaments 
der herkömmlichen Pr<lxis der Diplomatie widerspräche." Der Monarch und später 
der Sta:\tspräsident blieb der Repräsentant der Staacseinheit und stellte als solcher eine 
Reehtsfigur für das internationale System dar. "Die . .. Gleichsetzung von Außen­
politik mir >großer. Militärpolitik, die den einzelnen nicht unmittelbar berührte oder 
ihm doch ein Gefuhl der Machtlosigkeit vermittelte und zudem wegen der früher 
üblichen Geheimdiplomatie recht undurchsichtig w:\r, mag ein Grund dafür gewesen 
sein, daß die 'auswärtige Gewalt. von den Demokratisierungstendenzen .. , seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts zunächst relativ unberührt blieb«." Nur bei völkerrechtli­
chen Verträgen, die Gegenstände der Bundesgesetzgebung betrafen, war seit der 
Paulskirchenverfassung die parlamentarische Milwirkung im Sinne eines Zustim­
mungserfordernisses vorgesehen. I ) Später wurden d:lnn die politischen Venr:ige, in 
erster Linie Bündnisvenrägc, von dem parlamenurischen Zustimmungserfordernis 
erfaßt'i, das heißt, einen verfassungsrechtlichen Niederschlag erfuhr hauptsächlich 
die khssische »treaty-making-power 41 • 

1 .2. Der Begriff der Muswärtigen Gewalt" und die Grundgesetzerheblich­
keil 

Der maßgeblich vom Staatsrecht geprägte Begriff der »auswärtigen Gewalt« als das 
Recht, über die auswärtigen Angelegenheiten zu entscheiden, geht primär auf Albert 
Haenel zunick und verdrängee die Begriffe »auswärtige Verwaltung«, "Verwaltung 
der auswärcigen Angelegenheiten". "äußeres Staatsrecht" oder "Repräscm3(jvge­
walt«. Die »auswärtige Gewalt« richtet sich auf die Gesamtheit der Kompetenzen, 
die sich auf die Gestalrung des Verhältnisses zu anderen Staaten und Völkerrechts­
subjekten beziehen. Wolgast beslimml im Anschluß an Haenel die auswärtige Gewalt 
als die Fähigkeit, nach außen Handlungen vornehmen zu können, die "kraft ihrer 
Natur. auswärtige Rechtssubjekte bzw. -objekte voraussetzen. Oie auswänige Ge­
walt impliziere ein »völkerrechtliches Souvedinticitsrecht«, d~s heißt ein äußeres 
Hoheitsrecht, und die Fähigkeit, die innersuatlichen Voraussetzungen für die Aus­
übung dervölkerrechdichen Hoheitsrechte zu schaffen. In diesem Sinne erscheint die 
auswärtige Gewalt als Völkerrcchlssubjekrivität. I, Der Begriff .. auswärtige Gewalt« 
hat ergo zwei Bestandteile: einen internationalen hinSichtlich der völkerrechtlichen 
Verrretungsmaeht und einen innerstaatlichen hinsichtlich der innenpolitischen Wil­
lensbildung.'& Moslerversucht, die auswärtige Gewalt im vertassungsrechtlichen Sinn 
zu bestimmen. Da das Völkerrecht die zur Vertrerung der Staaten nach außen 
berufenen Organe nicht selbst bestimmt, sondern auf die innerstaatlichen Regelungen 
verweist., definiere er die aus\Värtige Gewalt als die verfassungsrechdiche Zuständig­
keit, über die auswärtigen Angelegenheiten zu "'entscheiden«, Die auswärtigen An­
gelegenheiten sind RechLSbeziehungen des Staates zu anderen Völkerrechtsträgern 

" Vgl. FaSlcn"uh 1986. S, , Ir. 
'1 Ebd.5·4 . 
'} Vgl. Abschnit( 111 An. HI § 77 in Verbindung mi< § '01 Nr. 5 P.utskirchcnvcrf.l$sung. An. I, Reichsvcr­

la.uung v<>n 1871 und Art.48 der preußisch.n V.rfHsung vom }I.JiUluar ISSO. Vgl. Stern '980/84. 
S",atsre<:h, H, S. '94 a, 

I.! An. 45 Weim~rcr Reichsver/a.;sung. Art. 59 11 Grundgcs<t2, 
15 Vgl. Wolga .. '92) und Re;chd '967. S. 2> f. 
16 Vgl. Ehrenuller '99), $. '7) ff.; Reichd 1967. S.! 1 mit weileren Nochweisen; F.15tenra,h 1986. S. 561. und 

Kewcnig /975. S. )7. 
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66 auf der Basis der Völkerrechtsordnung. '1 Im deutschen Sraatsrecht hat sich der 
Begriff in dieser Doppe!bedeurung milderweiJe fest veranken.

,g 
Der Begriffsteil 

"3uswärrig« beziehl sich auf die Völkerrechtsordnung als den nichr innerhalb des 
Verfassungsrechts gelegenen Rechtsbereich. Ausgangspunkt der auswärtigen Gewalr 
ist aber die verfassungsrechtliche Zuständigkeit zur Herstellung von » Völkerrechts­
crhebJichkeit«. Die auswänige Gewalt ist demnach »völkerrechtlich wirksam gewor­

dene Außenpolitik-.,'9 in ersrer Linie hoheitliche Gewall und deren Ausübung 
hoheitliche Tätigkeit. 
Dem läßt sich mit Fastenrath emgegennalten: »Entgegen dem in der spezifisch 
deutschen Rechtstradition vorherrschenden Denken erlaßr der Gewaltbegriff nicht 
nur obrigkeitliche Formen. sondern die Staatstätigkeit, d . h. die Wahrnehmung öf­
fentlicher Aufgaben in allen ihren Formen«.'o Unter die auswärtigen Angelegen­

heiten fallen meiner Ansicht nach alle Handlungen und Maßnahmen. die die SteJlWlg 
eines Landes nach außen berühren. Das verbietet eine Sichtweise. die nur auf völker­
rechtliches Handeln bezogen isr, vielmehr sollte die Totalität der slaatlichen Bezie­
hungen zu anderen Subjekten des Völkerrechts erfaßt werden. Ich verwende den 
Begriff »auswärtige Gewalt« demnach ganz allgemein in bezug auf die -außenpoliti­
sche Kompetel12veneilung«. 
Das Grundgeserz liefert keine "objektlve« Definition der ":luswärtigen Gewalt«, die 
Terminologie findet sich nicht einmal explizit in der Verfassung. Die Kompecenzzu­
ordnung in bezug auf den auswärtigen Bereich ist unzusammenhängend und unvoll­
sländig, d . h. offen und vage geregelt. U Zu einer Systemacisicrung lassen sich die 
Normen in drei Kategorien einteilen, in kompetentielle, organisatorische und mate­
rielle Regelungen. 
Kompetentielle Regelungen der ZuständigkeiLSveneilung im Bund-länder-Verhält­

nis sind Art. 32. 73 Nr. I, 87 I und 12.3 II GG. An. p GG überamwortet die aus­
wärtigen Beziehungen, soweit diese keine Länderinteressen berühren, dem Bund und 
überläßt ihm in Art. 7J Nr. 1 GG die ausschließliche Geserzgebungskomperenz im 
Bereich der auswärtigen Angelegenheiten . Art. 87 I GG weist den auswärtigen Dienst 
der Bundesverwaltung zu, und An. 12.3 n GG bezieht sich auf das Fortgelten von 
StaaLSvenrägell des Deutschen Reichs." Die Kompetel12verteilung zwischen den 
Bundesorganen iSI in An.2.3 n. F., Art. 24, Are. 59, Arr. 87 I, An. 1151 III und 
An. I' 5a V 1 GG geregelt. An. 591 GG behandelt die völkerrechtliche Venretungs­
macht, An. 59 TI GG bezieht sich auf die klassische "Vertragsgewalt« und regelt die 
Mitwirkungsbefugnis der Gesclzgebungsorgane an völkerrechtlichen Verträgen, wel­
che die »politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der 
Bundesgesetzgebung beziehen«. Die An. 2) n. F. und 24 GG beziehen sich auf die 
,.Integrationsgewalt~ und regeln die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischen-

'7 Vgl. Reiche! 1967. S. l J. D iesem organis~lOrischen Begri(l der Au.sw;ir{ib~n GewalI wird cin mA.eri<!l cr zur 
S~ile ges.elh, der im cegensundlichen Sinne die Tä.igl<eil der Behe,den :LUr W~hrnchmung der (nler"'seo 
des S"31es beziehungsweise zur W,hrnehmung der au,w;rt igen Buichungcn <rhIlI . 

18 Vgl. Reiehd 1967. S. 14/.; Bülrm:>su1 196&. S. Iloff. 
'9 Reichell,967. S . l~ ff.; so auch Schuppen. 1971. S. 4011. 
'0 FlS(enra.h 1986, S. 60. 
" Vgl. Ehrenzeli .. 1,991, S, 17l Ir. 
H In der Spruehpruis des BVeriG spielre die vertikal. KompC1enzordnung kaum eine Rolle (als wichtigslcs 

Urteil. cl .. sieh auf An. Ja GG bezog, gilt das Urrcil zum Lind.uer Abkommen von 19$1). Die in d" 
R""n,swisseosclul, diskulierte Fl'lge der Milwirkungsbe[ugni.se der bnder ~n völkerrechtlichen Fr>scn 
wurden vom BVcrfG nich, behandelr. f..< sei .ber in dieser Slelic vermerkt, daß An , l} GG n. F. einen 
Anlaß fur kunftige Strelugkeiten dars.ellen kann. Trolz des Gesclzt< "ber die ZusammtnarMit vOn Bund 
und Ländern in Angelegenhei.en der Europäischen Union vom 11. Man: 199J (BGBI. I S. ll}) und den 
Bund-liindtr· Vereinbarungen Zu diesem Gesen vom 19, Oktober '993 .ehcineo SIreinrogen vorpro­
grammierr. zum.! die Europ.politik Michl mehr nur gouvernememal bestimm' ist, sondern stärker 
föderal isiert wird. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-1-63 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 22.03.2026, 03:00:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-1-63


staarliche Einrichtungen (Art. 24 I GG) sowie die Einordnung in ein "System gegen­
seitiger kollektiver Sicherheit« (Art. 24 Ir GG). Art. I) Il . F. GG nimmt konkret zur 
Eingliederung in die Europäische Union Stellung. Die Art. 115.1 H. GG regeln den 
Verteidigungsfall und den Friedensschluß. Art. &7 I GG, der den auswiirrigen Diens[ 
der bundeseigenen Verwalrung zuordnet, kann ebenfalls als Kompetenznorm der 
horizontalen Zusüindigkeilsverteilung aufgefaßt werden, da diese Bestimmung dcn 
auswänigen Dienst als Verwaltung klassifiziert und in den Bereich der Exeku[ive 

verweist. 
Organisatorischer Natur sind die Art. -45 und 45a I GG, die sich auf die Bestellung von 
Ausschüssen {ür die Angelegenheiten der Europäischen Union, für Auswäniges und 
für Verteidigung beziehen.'! Inhaltl iche Fesrlegungen der Außenpolitik finden sich in 
erster Linie jn den Stalts:l:iclbesrimmungen der Präambel (Vereintes Europa und 
Friedensgcbol), in An. 26 I GG (Verbot eines Angriffskrieges) und in den An.16 

beziehungsweise 116 GG zur Staatsangehörigkeiten frage." Obschon Art . 25 GG das 
Völkerrechc zum Bestandreil innersuatlichen Rechrs erkläre, {indet er keinen Platz 
innerhalb dieser Einordnung, da er sich nicht auf die auswärtige Gewalt im Sinne 
staatlichen Handelns beziehr, sondern auf die Einwirkung dcr inccrna[ionalen 
Rechtssphäre auf die nationale. Vormals fiel in diesen Bereich noch das Wieder­
vereinigungsgebot aus der Präambel sowie aus den Art. 23" a. F. (Gelwngsbereich 
des Grundgesetzes) und 146 a. F. GG (Gelrungsdauer des Grundgeserzes). 
Die Spruchpraxis des Bundesverfassungsgerichts richtete sich anfangs in erster Linie 
auf Art. 59 GG, die »!reaty-making-power«, und vcrlagerte sich dann auf Arr. 24 GG, 
die Incegrationsgewak Aus diesem Grunde soll an dieser Stelle noch kurz erläuternd 
auf diese beiden Artikel eingegangen werden. Gegenstand von Art. 59 GG iSI die 
Organzuständigkeit im Bereich der auswärtigen Beziehungen. die nach Art. J2 r GG 
dem Bund überantwortet isr. Er findet seinen Vorläufer in An. 45 der Weimarer 

Reichsverfassung und weist dem Bundespräsidenten in Art. S9 I GG die zentrale 
Rolle zu, indem er diesem die völkerrechdiche Vercretungsmacht gegenüber anderen 
Völkerrech[ssubjekcen zuschreibt und so ein verfassungsrechdich nach außen wirk­

sames Organverhältnis beschreibt. Dem Wortlaut von An. 59 I GG nach har der 
Bundespräsident die Zusrändigkeit zur Vornahme völkerrechtserheblicher Hand­

lungen und Maßnahmen. Dementsprechend müßte also ein Tärigwerden anderer 
Organe wie der Bundesregierung im auswärtigen Bereich auf die ausdrückliche 
oder stillschweigende Ermächtigung des Bundespräsidenten zurückzuführen 
sein.'1 Diese Auffassung sreht allerdings im Widerspruch zur Verfassungspraxis 
einerseits und zur herrschenden Lehre andererseits. Hiernach verbleiben dem Bun­
despräsidenten keine wirklichen Kompetenzen und Machtbefugnisse. sondern ledig­
lich deklaratorische, repräsentierende und integric(ende Aufgaben. 

An. 59 TI GG ist die zentr"Je Bestimmung zur Komperenzabgrenzung im auswär­
rigen Bereich und sichert dem Bundestag die Mitbestimmungsbefugnis in bezug auf 
Verträge zu, die »die poliLischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen.~ Sowohl die gesetzgeberische Ent­
schließungsfreiheit als auch die innemaa.diche Vollzugssicherung völkerrecbtlich 
eingegangener Verbindlichkeilcn soll damit gesichert., "faits accomplis<l seitens der 

l) Auch Art.6s GG (RichtlinicnkompClCIl.2) wird teilwei,e für die Kompetenzvertet!llng im Bereich der 
Außenpolitik herangezogen. 

H pie Art.l) und 14 GG kannen hierunter insofern subsumiert ... erden, 01. sie Aus .. gcn zugUlu<en einer 
Einglirderung in supranation>.lc Organisolioncn sowie in ein SicherheilSsystcm beinh,lten. Ebenso 
nehmen An.79 III GG (Änderung des GrundgcscLUs) und die Grundrechte die ausw;rtige Gewah 
und in$besonderc die lntegr.uion.gewah in Pflicht. 

l! VgL Reiche! '967, S. p. 
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68 Regierung verhindert werden. Hier schließt nun die Frage der außenpolitischen 
Kompelenzveneilung beziehungsweise der parlamentarischen Mitwirkungsbefug­
nisse im auswärtigen Bereich per se an - denn obwohl vom Wordam her die 
Bestimmung nur von Verträgen spricht, ist es unsicher. ob Art. 59 Il GG aufgrund 
teleologischer oder systemarischer Auslegung auch auf :lußervcftr;\gliche und quasi­
verrragliche Vereinbarungen anwendbar isc. Primär stelIr sich hier die Frage, inwie­

weit diese Norm Rückschlüsse auf die Definition der auswärtigen Gew~h zuläßt oder 
aber nur eine Konkretisierung allgemeinerer Normen darstellt. 
Art. 24 I und JI GG gelten als Ausdruck der völkertechtsfreundlichen Einstellung des 
Grundgesetzes, als ,.Öffnung der deUtschen Staatlichkeit ... und ermöglichen die 
Einrichtung überstaatlicher Organe. Art. 24 GG wohnt als Ausdruck der Imcgra­
tionsgewalt im ersten Absatz eine winschaftspolitische Komponente inne und im 
zweiten Absatz eine sicherheitspolitische. Seine herausrotgcndc Bedeutung ergibt sich 

daraus, daß er das Parlament ermächtigt, mit einfachem Bundesgesetz in die Verfas­
sungslage einzugrcifen bzw. eine »Quasi-Verfassungsänderung« herbeizuführen (in­
dem durch einen volkcrrechtlichen Verrrag überstaatliche Instanzen in den staat­

lichen Rechtsraum eingreifen). Da über Art . .24 GG tiefe Einbruche in das Verfas­
sungssystem erfolgen können. ist es für die auswärtige Gewalt von zentraler 

Bedeutung. ob und inwieweit auch hier die Grenzen des Art. 79 III GG geltcn. '6 

Dies gilt insbesondere dann. wenn nationale Entscheidungsbercichc auf inccr- und 
supran:lrionalc Organisationen verlagert und so ParJamentskompelcnzen ausgehöhlt 

werden . 

2. Die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Kompetenzver­
teilung zwischen Regierung und Parlament im Bereich der Außenpolitik 

2.1. Die Exekutiv- und Legislativ/unktion im Bereich der Außenpolitik 

In der deutschen Sua(srechr~lehre hat es sich weitgehend durchgesetZT. die Pflege der 

auswärtigen Beziehungen als vollziehende Tätigkeil einzustufenL7
• zum Teil mir der 

Tendenz, der Regierung eine Prärogative im Sinne gcserzesunabhängiger Verwaltung 
einzuräumen oder die auswärtige Gewalt als eigenständige >vierte« STaarsfunkcion zu 
qualifizieren. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts StÜLZen diese Auf­
fassung überwi egend. ,I. Sie beru ht in erster Li nie auf einem tradierten Verscänd nis der 
mswärtigen Gewalt und der Vorstellung, die Regierung verfüge überdie vermeintlich 
funktionsgerechte Organslruktur zur Bestimmung und Führung der Außenpolitik.'~ 
Darüber hinaus hält sich in der deutschen Lehre und Praxis die Annahme der 

grundsätzlichen Nicht-Normierbarkeit der Außenpolitik hartnäckig. GenereU geht 
das Bundesverfassungsgericht davon aus, die AußenpoJitik sei formal betrachtet nicht 
Gesetzgebung; damit aber ist der Bundestag im auswartigen Bereich seines haupt-

)6 G<r~dc ~uC~ d.,h,lb. da vor dem neuen An. 2} GG die Eumpapolilik nur \ibcr ArT. 79111 GG bcgronzI 
w". Die entscheidende Änderunj; in An. 2J GG liegt dlfin, daß nun jede Mi!Wi,kung der ßRD.n de, 
Enrwicklung der EU die Bc.chulOgdemok"",isehcr, <02;alc, und (Odcr>liver Sirukturcn verlangt. zudem 
mussen cin vergleichbArer Grundrtchl$schlllz j;cw:ih,)cisre' sein und da< $ubsidi,ril.llSpnnzlp bcadm .. 
"'.rden. 

'7 Vgl. Grew< 1987. S, PJ H.; Doch,;"g '9S~, S. 194 {.; Trcviri,"u, '966, S. 8911.; Mosler '914, S.l4l H.; 
Hesse 1984. S. lO~ und B.dur.> 1986. $. lOS . 

t8 S.BVcrfGE I.!SI und BVcrfGE I, 17!. L, VSI. BV.riGE 6S. ,86 (auch 2um Ruckgnrf mi Art 65 GG - Riehllinienkompelenz). Vgl. auch Grcwc 
,,87. S, 1.8. 
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sächlichen Handlungsinslrumentariums bcraubc. Jo Der Bundestag wird auf ein Kon­
troll- und Arukulationsorgan reduziert. das legitimierend auf die Regierung wirkt. 
Mit dieser ulyrical function~ wird dessen (ldeal-)Funktion als 5teuerungsorgan des 

Regierungshandelns negiert. 
Nur vereinzelt kann man ein Umdenken identifizieren, z. B. in Menzels Formel von 

der "kombinierten Gewalt« im Sinne einer von beiden Gewalten (Exekurive und 
Legislarive) auszuübenden Sraatsfunkrion in den auswärtigen Angelegenheiten.)' Für 

die verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilungen fordert er eine Demokratisierung 
im Sinne einer extensiven Auslegung der Rechte des Parlaments im auswärtigen 

Bereich. J ' Ähnlich argumentiert Friesenhahn, der behauptet. daß die Staarsleitung 
Regierung und Parlament gewissermaßen .. zur gesamten Hand« zustehe, wobei das 

Parlament als Brennpunkt der öHenrlichen Meinungsbildung das rechtliche Über­
gewicht besäße. So gäbe es nach Friesenhahn zwar Reservate des Parlaments, aber 
kein verfassungskräfciges Vorbehaltsgebiet der Regierung. Die verfassungsrechdi­
ehen Bestimmungen außenpolitischer Kompetenzverteilungen gelten hierbei als 
»Ausdruck eines allgemeinen Prinzips«.)) Baade wirft beiden vor, daß sie auf der 
Aufrechlerhaltung eines strengen Gewaltenreilungsprjnzips beharren . Gleichwohl 
geht cr mir seiner Forderung n~ch einer Demokratisierung der auswärcigen Gewalr 
am weitesten. Auf der Basis rechts- und ideengcschichdicher sowie rechtsverglei­
chender Erwägungen kommt er zu dem Ergebnis. daß die auswärtige Gewalt eine 
»gemisch(e Gewalr- mit Vorrangscellung des Parlaments sei.>< 

2.[.1. Die Exckutiv- und Legislativfunktion im System der Gewaltenteilung 

Wie schon erwähm, ist die auswärtige Gewalt im deutschen Verfassungsrechr nur 

oHen und vage geregelt. Es gibt sie weder als grundsätzliches, bei der Regierung 
konzentrierres EntscheidungsmonopoJ, noch existiert sie vom Sachgebiet her als 
außerordentliche, atypische Staatsaufgabe oder gar als eigenständige Funktion. Die 
Lösung des Zuteilungsproblems der auswärtigen Gewalt macht einen Rückgriff auf 
allgemeinere Verfassungsprinzipien notwendig, in diesem Fall auf das Gewalcentei­

lungspnnzip. Auch das Bundesverfassungsgericht nahm zur Kompetenzabgrenzung 

im auswärtigen ßercich diesen Bezug vor: »Are. 59 1I I GG isr im Lichte des An. lO 

Abs . 2 GG auszulegen. Die don als Grundsatz normierte organisatorische und funk­
tionelle Unterscheidung und Trennung der Gewalten dient zuma! der Verteilung von 
politischer Macht und Verantwortung sowie der Kontrolle der Machtträger; sie zielt 
darauf ab, daß staatliche Entscheidungen möglichst richtig, das heißt von den Orga­
nell getro{{en werden. die dafür nach ihrer Organisation, Zusammenserzung, Funk­
tion und Verfahrensweise uber die besten Voraussetzungen verfugen, und sie will auf 
eine Mäßigung der Staatsgewalt insgesamt hinwirken .• ll Die Bestimmung und Füh­
rung der Außenpolitik unterliegen von daher den ;tllgemeineJl. auf Art. 20 II GG 
basierenden Zuordnungs-, Strukrur- und Handlungsprim,ipien. In der wissenschaft­
lichen Diskussion wird das Gewaltenteilungsprinzip umer verschiedenen Aspekten 
behandelt. Den geistesgeschichtlichen Ursprung bilder die materielle Gewalrcmei-

JO Ygl. Eh rcnzellcr '99J. 
)1 Vgl. Menzc l '9j~. S. 179 Ir. 
)1 Ebd. 
J3 Vgl. Fricsenh.ahn '9S8, S. 37 ff. 
l4 Vgl. B13dc 196,. S. 1 '9 Ir. 
JS BV,rfGE 6S, I , S6. 
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7° lung mit dem Ziel der Auf teilung der Machtbefugnisse auf verschiedene politische 
oder geselJschafdiche Kräfte, derTeilungsmodus setzt an der UTltersehiedliehkeit der 
vom Staat zu erledigenden Aufgabenbereiehe anY Die formelle Gewaltenteilung)? 
hingegen bezieht sich auf die Aufgliederung staaclicher Funktionen in mehrere 
letztemseheidende Instanzen bzw. in verschiedene, voneinander rechtlich unabhän­
gige Funktionseräger und intendiert in erster Linie eine Gewaltengliederung. Die 
funktionelle Gewaltenteilung wiederum richeee sich auf die begrifniche Unterschei­
dung von Formen der Hcrrschaftsausubung.18 Die organisatorische Gewaltenteilung 
bezieht sich entweder auf die horizontale Trennung der Träger staatlicher Gewalt in 
mehrere selbständige, oberste Staatsorgane ode, auf die horizontale Trennung in 
autonome subnationale Glieder. 
Problematisch ist prinzipiell eine einheicliche und klare Realisierung des Gewalten­
teilungsprinzips. Organis:uorische und funktionelle Ausdifferenzierung und Ver­
flechtungen stören das Ideal des Gewalcentcilungsprinzips und die Kongruenz von 

Funktion und Funktionsträger. 19 Das Gewaleeneeilungsprin7.ip ist eben kein abstrakt­
theoretischer Grundsatz, dem ein Sinngehalt apriori zugesprochen werden kann. In 
An. 20 Il GG taucht es nur in seiner allgemeinsten Ausformulierung als Grundidee 
auf. Damit bietet er breiten Spielraum für die Kompetenzverteilung zwischen den 
einzelnen Staatsorganen.<o Sowohl in der rechtswissenschaftlichen als auch in der 
politikwissenschaftlichen Lehre ist folglich die Diskussion um das Gewaltenteilungs­
prinzip äußerst kontJ"overs. Neben seiner völligen Ablehnung·' steht die Anerken­
nung des Gewaltenteilungsprinzips als zentrales Gestalrungsprinzip mit der Mög­
lichkeit zahlreicher Gewaltenverschränkungcn:" Die Gewaltcnvcrschränkungen 
können einerseits als Durchbrechung von Kernbereichen interpretiert werden - so 
auch vorn Bundesverfassungsgericht, das (im Bereich der Außenpolitik) ein defini­
tives Grundsarz-Ausnahmedenken verfolgte _0, andererseits bnn Gewaltenver­
schränkung als Regelfall angesehen werden." Die herrschende Lchre sieht in der 
Gewaltenteilung ein Gestaltungsprinzip> das die verfassungsmäßige Kompetenzord­
nung gemäß Art. 20 II GG prägt, und betrachrct die Gewaltenteilung als Funktionen­
ordnung odcr -teilung, die durch Teilhabe beziehungsweise Kooperarion gekenn­
zeichnet isr. Die Gewaltenteilung ist demnach ein Prinzip der Zuordnung der staat­
lichen Grundfunktionen mit dem Ziel der Balancierung demokratisch legitimierter 
Staatsgewalt. Als Konstruktionsprinzip ermöglicht es idealiter eine funktions- und 
organadäquate Kompetenzzuordnung.4 1 

Von zentraler Bedeurung in den verfassungsgerichtlichen Ausfuhrungen zum Ge­
walcenteilungsprinzip sind die Kernbereichslehre und die Lehre vom PariamcOTs­
vorbchaIL'& Das Gewaltenteilungsprinzip ist für das Bundesverfassungsgericht ein 
~ lTagcndcs Organisations- und Funktionsprinzip des Grundgesetzes«, dessen Be­
deutung in der politischen Machrveneilung, im Ineinandergreifen der drei Gewalten 

>0 Vgl. Kruger '960/62, S. 9» und Slcrn '980/84, Su .. Usrcchl H, S. S' j. 
>7 Vgl. von der Heyd,c, SlichwOI"c Gc .. ·,ltenlt·i!ung. irl: Su,lSl .... ikon '9&j-,,89, Band J. Sp. 896 {(, Vgl. 

auch Bud. 1961. S. 107 ff. 
JS Vgl. Budc '961, S I ) . . 
39 Vgl. Fa5lcnr:uh '986, $ . 7\ H. und S,crn 1980/84, Sl:utsre.:h, 11, S. 1,6 fr 
"0 Vgl. lh.dc 1961, S. 12> I. 
4' Vgl . Arndl. in: Rausch r969 . S.IX ; Slein 1984, § j , VI); Schnmm '9RS" Bd. I,S . ,6 •• Me",l. 1986, S. ,87: 

Schnapp, in: VOll Mtinch, GG·Koffimcmar, Ar!. '0, Rdn')4; $.embcrgcr '960/6, und Lowenstein, in: 

Rlusch '969, S. '7" 
4' Vgl . Böck,·nfördc '981, S, 1)[!. und Schcuntr '978, $,,8011. 
4) Vgl . BVerfGE 9 •• 68, '79· 
+! Vgl. Ma gier" '979, S. soif. und Mössl,' (986, S. ,),11. 
4j Vgl Ehr.nzel ler '99), S. 16 f. mit wei tcren N,chwtiscn . 
46 Vgl , Rich'cd$chuppert '99', S, )SS ff.; zum PMbm~nlsvorb.hall vgl. Jnsbe$. Borer 19116. 
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und in der daraus folgenden Mäßigung der Staatsherrschafr liegt.<' Als Grundprinzip 
könne es jedoch nicht in seiner Reinheit verwirklicht werden, und Durchbrechun­
gen·s seien insofern erlaubt, als keine Gewalt ein Übergewicht erhalten und keiner 
Gewalt verfassungs rechtliche Zuständigkeiten entzogen werden dürften. »Eine ge­
wisse Gewichtsverlagerung von der Exekutive zur Legislative ist zulässig, aber es darf 
kein Einbruch in den Kernbereich der Regierung stattfinden . ,,·~ Der Kembereich 
einer funktionsfähigen und verancwonlichcn Regierung wurde wie folgt definiert: 
"Die Regierung hat kraft ihrer Aufgabe das Recht, der ganzen Staaestätigkeit eine 
besrimmcnde Richrung zu geben. Sie wird dabei von der Volksvenrerung getragen. 
Die selbständige politische Enrscheidungsgewalt darf der Regierung nicht entzogen 
werden.«Jo In diesem Zusammenhang spricht das Bundesverfassungsgericht gern von 
den .. typischen« Aufgaben einer Gewalt. Die typische Aufgabe des Parlaments ist die 
Normsetzung: "Nur das Parlament besitzt die demokratische Legitimation zur 
politischen leitenlScheidung."p So gibt es zwar eine abgeleitete Normsetzung dcr 
Exekutive, diese müsse sich aber in einem beschränkten, vom Gesetzgeber vorge­
zeichneten Rahmen halten. Demgegenüber lehnte das Bundesverfassungsgericht 
einen" Vorrang« des Parlaments bei ,.grund\egenden~ Entscheidungen ab. Dies er­
(olgte mit der Begründung, daß das Grundgesetz durch seine Komperenzordnung 
dem Parlament in seinen Befugnissen Grenzen setze. »Weitreichende - gerade auch 
politische - Entscheidungen gibt es (das Grundgesetz, Ver/) der Kompetenz anderer 
oberster S(l\atsorgane anheil1l, wie zum Beispiel die Bestimmung der Richtlinien der 
Politik durch den Bundeskanzler (Are. 6) I GG), die Auflösung des Bundestages 
(An.68 GG), die Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes (Art. 8 t GG) oder wich­
tige außenpolitische Entscheidungen, wie etwa über die Aufnahme und den Abbruch 
diplomatischer BeLiehungen. Dem Bundestag, der solche Entscheidungen mißbilligt, 
verbleiben seine Kontrollrechte«.1' Das Bundesverfassungsgericht war stcrs bemüht, 
die gleiche funktiondie wie auch institutionellc demokratische Legitimation \'on 
Legislat.ive und Exekutive zu betonen. »Auch die unmittelbare personelle demokra­
tische Legitimation der Mitglieder des Parlaments ruhn nicht schlechthin zu einem 
Entscheidungsmonopol des Parlaments.«H Mit der Begründung der verfassungsun­
mittelbaren Legitimation der Exekutive aus An.lO 1I GG wurde also ein Vorrang des 
Parlamems und seiner Entscheidungen vor anderen Gewalten abgelehnt. 
Weshalb aber gerade die Führung der Außenpolitik im Komperenzbereich der Re­
gierung liege. wird m. E. nicht crsichdich. Bei dem Gewaltenteilungsprull.ip handelt 
es sich um ein (grundgesetzlich normiertes) grundlegendes Strukrurprinzip." Es 
intendiert allerdings keine scharfe Trennung zwischen den Staatsorganen, sondern 
soll mittels eines subtilen Konsrruktions- und Zuordnungsprinzips die einzelnen 
Akteure in ein System der »checks and balanccs" einbinden. Sinn und Zweck der 
Gewaltenteilung ist eine Differenzierung der Staatsgewalt, das bedeutet eine unter­
schiedliche Rollenverteilung bei der Ausübung der Staatsgewalt. Die RoUe der 
Organe ergibt sich aus der gegenseitigen Abgrenzung. So besteht die Gesetzgebungs­
funktion des Parlaments in der politischen Wi\1ensbildung über grundlegende Fragen, 

47 BV.riGE J1. p . 
48 Vgl. BVufGE S. SS . 
49 BV.riGE 9. ,68. '79· 
\0 BVcriGE 9. ,6,. 18r: vgl. .uch BVerfGE H. P. !2 f. 
SI BVeriGE H. 5'. I<. 
I' BVcrfGE 6&, r. g7/SS. 

\) BVeriGE 49.89, us. 
\4 Allerding, findet sich d.s G.",,,.hen.~ilung,prinzip in ,einen einzelnen Au,formungen im gC5amten 

GrundguClz verstreut. 
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72 die einer rechtsverbindlichen und subilen Enrschcidung bedürfen. H Diese Entschei­
dungen haben insofern Vorrang vor Akten der Exekutive, als sie die staatliche Gewalt 
binden und leiten sollen. Der Gesetzcsbegrif( an sich verweist ~uf die (idealtypische) 
Grundfunktion des Gesetzgebers nach Art. 20 n GG, nämlich, die Leitcmscheidufl­
gen zu treffen . Diese Leitentscheidungsfunktion des Gesetzes ist genereller Narur 
und erfaßr die gesamte StaaTstätigkeil. Enrscheidend ist "Iso ein funktionaler Begriff 
der Gesetzgebung, der sich arn Wcsenrlichkeitskritcrium und am parlamentarischen 
Verfahren orientier(. Wenn auch kein Entscheidungsmonopol des Parlaments für 
wichtige polirische Fragen geltend gemacht wird, so isr es doch die primäre Instanz, 
in der politische Grundsatzentscheidungen getroffen werdeo.~6 Die Abgrenzung zum 
Funktionsbereich der Regierung zeigt sich - aufgrund des Gcsctzes- und HaushaIes­
initiativrechts - in deren generellen InjtialOrenrolle. Auch die vollziehende Gewalt ist 
im Rahmen des Grundgesetzes eine eigenständige Gewalt mit einem eigenen, demo­
kracisch legitimierten Funktionsbereich und erfüllt ihre Aufgaben aus eigener Verant­

wortung, ist also nic~t nur weisungsgebundener Parlamentsausschuß. Allerdings 
beinhalten die grundgesetzlichen Bestimmungen keinen ausdrücklichen Aufgaben­
katalog und keinen ausdrücklichen Vorbehaltsbereich für die Regierung - demnach 
ist eine generelle Kompctenzvermutung zugunscen der Regierung m. E. unhaltbar. 
Die Tnitiatorenrolle der Regierung verweist im Vergleich zum Gesetzgeber auf das 

unmittelbar staatliche Tätigwerden. Die Regierung ist die "konkret handelnde, ver­
wirklichende und zweckhaft gestaltende Funktion im Staatsleben .• ~ 71n der Frage der 

Abgrenzung ist demzufolge Ehrenzeller zuzustimmen, daß nicht die Sachbereiehe, 
sondern die Handlungsweisen, Verfahren und Strukturen der Funktionsträger von 
ausschlaggebender Bedeutung sind. 58 

Fazit ist folglich, daß das Parlament die Leitentscheidungskompetenz innehat, die 

Regierung aber das eigentlich handelnde Element darstellt. Art.;l.o 1I GG nimmt eine 
Dreiteilung vor und beansprucht umfassende und abschließende Geltung, da das 
Grundgescr:z kein anderes Korutituierungs- und Zuordnungsprinzip kennt; in An. 20 

1I GG ist aber keinerlei Beschränkung des Gewaltenteilungsprinzips auf die IllOeo­
sphäre des Staats erkennbar. 

2.1.2. Außenpolitik als Vorbehaltsbereich der Regierung oder als Staatslei­
tung zur »gesamten Hand", 

Die Regierung genießt aufgrund der vorherrschenden Staats- und Parlamentspraxis 
das faktische und rechtliche Monopol der Initiative sowie eine ausgeprägte Vorrang­
stellung bei der Ausgeslaltung der Außenpolitik, insbesondere beim Abschluß völ­

kerrechtlicher Vertrage . Ihre Kompetenzen (insbesondere jene, die ~uf die innersraat­
liche Rechtserzung ausstrahlen) gehen über das hinaus, was ihr bei ähnlich gelagerten, 
rein innerstaatlichen SacllVerhaltell zugebiJljgt wird. Das Bundesverfassungsgericht 

wies die Führung der Außenpolitik unter Bezugnahme auf das Gewaltenteilungs-

1 s Vgl. insoweit d,e W"scntl,chkcits,hoonc des BVerlG, insbosonJere BV,·rfGE 40, ~J7, '48. 
16 So weisen denn ~uch verschiedene Ein",·lkompc'en~en im Grundg{Ser~ .1U! die Leircnucheidungslunk· 

ti o n des G cscrzgcbers hin. wie An. 6) GG (W,hlrcchl des Bundeshnzlcfs). Art. 67 GG (Mißlr~ucns­
votum) und sonSlige W.hln ·chte, ,n den~n d:.s r •• J.mcnl beteiligl iSl . Dazu z;hlcn unlu ,ndtN'm dit 
w.hl zum Bundcspriisidenlcn oder zunl BVcrlG, das Kont.o ll- Und Zilicrungsrcch t, da< Recht , Umer­
suchungs.usschusse bestellen zu kOM,n (An . H GG) sowie die Feststellung oder Aufhebung de.> 
Vertcidigung.'falls (An. t 11' und I GG). 

57 B<ickcn{örd. t964, $. SI, S. 86. 
1& Ehren ze ller (99), S.lS · 
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prinzip l9 monistisch der Bundesregierung zu, und z\Var kontinuierlich seit dem 
Beginn seiner Spruch praxis: "In der parlamentarischen Demokratie ist grundsät1.lich 
dem Parlamenr die Rechtseezung vorbehalten und der Exekutive die Regierung und 
Verwalrung übertragen. Hierzu gchön auch die Führung der Außen- und Handels­
politik.«60 Zur Begrundung griff das Bundesverfassungsgericht auf die Richrlinicn­

kompetenz des Bundeskanzlers zurück: ~Nach Art . 65 GG bestimmt der Bundes­
kanzler die Richrlinien der Politik und träge dafür die Verancwonung. Innerhalb 
dieser Richtlinien \eitet jeder Bundesminisrer seinen Geschäftsbereich selbständig 
und unter eigener Verantwortung. Die Rechtsvermurung spricht für dic Ausschließ­
lichkeit dieser ausdrücklich staruierten Zuständigkeit der Regierung . .. Der Bundes­
tag kann diese Funktion der Regierung nicht übernehmen, soweit ihm rücht allS­
drücklich Regierungsaufgaben zugewiesen sind ."Ol Auch aus dem Demokrarieprin­

zip ergab sich für das Bundesverfassungsgericht keine außenpolitische Gesetzge­
bungsbefugnis des Bundestages, selbst wenn es sich bei den Handlungen der Regie­
rung um politische Leitemscheidungen oder wesendiche politische Akte handel!. Im 
Widerspruch zur (im Zusammenhang mit dem Gewaltenteilungsprinzip entwik­
kelten) WesencJichkei[S(heorie postuliert es: »Das Grundgesetz keonr weder einen 
Totalvorbehalt des Gesetzes, noch eine Kompetenzregelung, die besagt, daß alle 
)objektiv-wesentlichen< Entscheidungen vom Gesetzgeber zu treffen wären .a6 • Der 

Bundestag wurde auf seine verbleibenden Frage-, Debatten-, Entschließungs- und 
Kontrollrechte verwiesen.6

) Sters bemüht, die demokratische Legitimation der Re­
gierung zu begründen und hervorzuheben~', ging es dem Bundesverf~ssungsgericht 
nicht damm, auf der Basis des Grundgesetzes parlameOlarische Partiziparionsmög­

lichkeiten im Bereich der Außenpolitik herauszuarbeiten. sondern im Umkehrschluß 
die Ausschließlichkeit der Regiuungskompetenz abzusichern: ,.Die Konzentration 
politischer Macht, die darin läge, dem Bundestag in den Auswärtigen Angelegen­

heiten - über die ihm im Grundgesetz zugeordneten Befugnisse hinaus - zentrale 
Entscheidungsbefugnisse exckutivjscher Natur zuzuordnen, liefe dem derzeit vom 
Grundgesetz normierten Gefüge der Verteilung von Macht. Verantwortung und 
Kontrolle zuwider .... Die konkrete Ordnung der Verteilung und des Ausgleichs 
staatlicher Machr, die das Grundgesetz gewahrt wissen will. darf nicht durch einen 
aus dem Demokratieprinzip fälschlich abgeleiteten Gewaltenmonismus in Form 
eines allumfassenden Parlamentsvorbehalts unterlaufen werden .«61 Die Begrün­
dungsstrategien richteten sich im Verlau( der Spruchpraxis sowohl auf funktionelle 
und organisatorische Aspekre (wiewohl diese weniger spezifiziert als vorausgeserzt 
wurden) als auch auf Aspekte der Organadäquanz und Effizienz.66 

Die Beschreibung der auswärtigen Gewalc als Exekuciv{unktion gibt der Regierung 
die Möglichkeit, ihre innerstaarllchen Komperenzen sra.ndig zu erweirern. sich poli­
fischer und rechtlicher Verantwortlichkei[ zu entziehen und das Parlament »aus-

)9 Vgl. BVcrfGE 68. I. &7. 
6~ BVcrfGE I. 37>. 39-1. 
61 Ebd.. 
6, BV<rlGE 68, '. lOS. 
6) Beispielhaft isr io lgende Argumentatio n des BVcriG: "Die Org,ni .. ,ion der grundgcsclZlichcn Demo­

kr •• ie beruh. inde . , ... ie dargelegt, nielli darmf, d.ß .11. Handlunceo und En.scheidungen, die aus sich 
oder ;" ihren Folgen von po litisch "'ciuragendel· odcr M<"tcn.icllu Bedeutung sind, dem rarlal1lent 
7.U>'UWClsen oder es du>.n in Gese,zcsform zu bctciJit;w. Auch die Exelcu.ive, lind illnc,h.lb ihrer 
bl'sonucrs die R,gicTung, ist .lls 'polil;sch('( Gt"Walt ausgestaltet und nicht etwa von vornhtrc-io auf 
pöli.isch weniger btdcul~.,mc Entscheidungen bcschr~nkt. ... E. isr daher kei neswegs .In Dcfizi. an 
Demokralic, welln die E"ckutjvc im Bereic h der Aus\V~rrigcn Angdcgcnhei.en auch .usschl ießlichc 
Befugnis.« zu weimagcndcn, möglichorw~i'i" existentiellen Entscheidungen besitz .. .. BV,·rfGE 68, ',S9f. 

64 VgL BVcrfGE 68, I. I ff. und 87 1f. 
6S BVeriGE 68. 1.87. 
66 BVcrtGE 19.89. "S;vgl. ouch BVcrlGE6~." 87· 
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74 zubomen«. Somit wird der Weg in eine Etablierung gerichtsfreier Hoheitsakte 
(wieder) frei. Diese Gefanr besteht insbesondere dann, wenn die Zuweisung durch 
die - außerhalb der Verfassung liegende - .. Subtrakrionsmemode" erfolgt, nach der 
jede staatliche Tätigkeit, die weder Gesetzgebung noch Rechtsprechung darstellt, der 
vollziehenden Gewalt zuzuordnen ist.67 Der Regierung ein Entscheidungsmonopol 
zur Führung der Außenpolitik einzuräumen, ist weder selbstevidem noch einleuch­
tend, da es sich gerade nicht um eine außerordendiche, atypische odcr eigenstandige 
Funktion handelt. Auch die Richtlinienkompetcnz des Bundeskanzlers liefen keine 
konkrete Aufgabenverteilung zwischen Legislative und Exekutive, da es sich bei ihr 
in erster Linie um eine Kompetenzabgrenzung innerhalb der Regierung bzw. um ein 
Organisationsprinzip der Bundesregierung handelt.ö' 
Die Akte, die umef die auswänige Gewalt fallen, bilden einen Querschnitc durch die 
verschiedenen Staatsfunktionen, sie können demnach nicht einem bestimmten Funk­
tionsträger zugeordnet werden. Die Frage nach der Führung der Außenpolitik ist, wie 
wir gesehen haben, zugleich eine Frage nach der Staatsleitung insgesamt und bedarf 
auch oder gerade der wertenden und legitimierenden Handlungsanleitung6

? durch 
den Gesetzgeber. Die Leitentscheidungsfunkcion des Parlaments greift auch in bezug 
auf die Außenpolitik und steht nicht im Gegensatz zur Regierungsfunkcion, es 
handel! sich vielmehr um ein Ineinandergreifen, wobei Legislative und Exekutive 
unterschiedliche, sich ergänzende Rollen spielen. Das impliziert weder eine Redu­
zierung der Regierung auf ein reines Vollzugsorgan ohne Handlungsspielräume, noch 
des Parlaments auf eine reine Komrollins(allz. Statt um einen allumfassenden Parla­
mcmsvorbehalt oder Gewaltenmonismus geht es um Machtbalance. Im Sinne des 
Leitbildes der parlamentarischen Demokratie kann es m. E. namlich nicht richtig sein, 
daß die Regierung ohne parlamentarische Mitwirkung grundlegende und existemielle 
Entscheidungen allein triHr. 

2.2. Parlamentarische Milwirkungsrechte beim Abschluß völkerrechtlicher 
Veytriige 

Art. 59 Il GG7 0 regelt seinem Wortlaut gemäß einen Ausschnitt aus der »ereaty­
making-power«, inhaltlich weisr die Norm auf materielle Entscheidungskompeten­
zen in diesem Bereich hin.7' Die hier gefordene parlamentarische Zustimmung zu 
einem Staatsvertrag hat eine Doppelfunktion, sie ist Raüfikationsermächrigung und 
ein innerstaatlicher Rechtsanwendungsbefehl für die völkerrechtlichen Verpflichtun­
gen. Beim Abschluß völkerrechuicher Verträge führr die Regierung die Vorverhand­
lungen, sie hat das tarsächliche Monopol bei der Abfassung des Vertragslcxtcs und 
bestimmt über die Vorlage zur parlamentarischen Zusrimmung sowie über das In­
krafureten der Verträge. Anfangs bemühee sich das Bundesverfassungsgericht, die 

67 Vgl. Elucn~eller '99), S. 116; Fa'lenralh '986, $.77 sowie BVeriGE '. jI, )69 und BVeriGE 68, ',8S. 
68 Vgl. Ehrenzeller '99), S. ll) und Eschenburg 19j4. s. '9). 
69 Vgl. Ehrcnzellcr '99), $. 111 und Hesse '9S4. Rdn. 181. 
70 Art. 19 [] GG huw, > Vcrrrö.ge, welche die poli,isd\cn Beziehungen d~s Bundes regeln oder SIch auf 

Gcgenstinde der Bundesgesclzgebung beziehen, bedurfen der Zusllmmung oder der Mirwirkung d.r 
jeweils fur die Bundesgcsclzgebung zUSl,mdigcn Körperscl"flen in der Form eines ßundesgc,elus. Für 
Verwaltung>.bkommcn gelten die Vorschriften über die BllndCSVC"1W.ltllng entsprechend .• 

7' Hierbei sind drei mogliche Richtungen denkb.IC crSWll, daß Are. 19 ][ GG ein Sonderl.1I des unge· 
schriebenen Ved>.<sungsgrundSJl.2es iSl, der die allswilnigc Gew.1t der R.egierung zuschreibt.. zweitens. 
daß sich An. 59 11 GG ~uf die in Art. '0 !I GG slaluicne ~l1gemeinc Geselz(:ebungsberugnis des Pari •. 
ments bezieht, oder drillens. d~ß An. S9 II GG einzig ein spezifischer Allsdruck des parlamentarischen 
Kontrollrechu ist. 
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parlamentarischen Befugnisse in Art. 59 JI GG als historische Enrwicklung zur 
Parlamencarisierung beziehungsweise Demokratisierung der Außenpolitik hervor­
zuheben." Entscheidend ist jedoch, daß das Bundesverfassungsgericht im weiteren 

Verlauf seiner Spruchpraxis Art. 59 II GG als (/bschließende Regelung der parlamen­

tarischen Mitwirkungsbefugnisse auffaßte, die eine(" Machtkonzencration auf Seiten 
des Parlaments bzw. einem Gewaltenmonismus entgegenwirken soll. Inhaldich be­

schränke sich die parlamentarische Mitwirkungsbefugnis nämlich auf eine bloße 

"Zustimmung in Form eines Bundesgesetzes<<: »Art. 59 II I GG verleiht den gesetz­

gebenden Körperschaften keine Initiativ-, Gesraltungs- oder KoncrollbeCugnis im 

Bereich der auswärtigen Beziehungen.«)) Dns bedeutet insbesondere, daß das Parla­

ment keinen Einfluß auf die Venragsverhandlungen und -entwUrfe sowie auf den 

Abschluß oder die Beendigung völkerrechtlicher Verträge nehmen könne. Das Bun­

desverfassungsgericht vertrat eine restriktive Interpretation der VorschriftJ ' in dem 

Sinne, daß Art. 59 rr GG, ~abweichend vom Grundsatz der Gewalt.engliederung"n 

als Ausnahmebefugois der Legislative für einen Eingriff in den eigentlichen Zustän­
digkeirsbereich der Exekutive erscheint. 76 Einziges Ziel der parlamentarischen Zu­

stimmungsbefugnis sei der Schurz des parlamenlarischen Kontrollreclus mir dem 

Ziel, langfristige und unabänderbare völkerrechtliche Bindungen zu vermeiden.77 

Der verfassungsgerichdiche Rekurs auf das allgemein im Grundgesetz verankerte 

Gewaltenteilungsprinzip führte so wiederum zu einer Kompetenzvermucung im 
auswärtigen Bereich zugunsten der Regierung. Die Verfassung StÜtzt eine solche 

ausschließliche Kompetenzvcrmutung, die offenkundig zu einem Gewalcenmonis­

mus auf Seiten der Regierung führt. jedoch nicht. Vielmehr erscheim der Rückgriff 

des Bundesverfassungsgerichts geradezu als Verkehrung des Gewaltenteilungsprin­

zips: ganz so, als ob es geböte, das Parlament vor grundlegenden Entscheidungen zu 

bewahren. In der Tat ist Art. 5.9 II GG in Verbindung mit dem Gewaltenteilungs­

prinzip zu berrachten, er stellI sich somit als Prüisierung des pariamentaJischen 

Gesetzgebungs- und Leitemscheidungsrechts für die ntreaty-making-power« dar 

und nur sekundär als Kontrollrecht. Die Initiativfunktion der Regierung im Ver­
tragsverhandlungsprozeß und bei der Verrragsinkraftsetzung7S und die in der Praxis 

daraus folgende starke RegierungssteHung sind nicht zu bestreiten. Indessen isr nicht 

ersichdich, weshalb das Parlament, wie das Bundesverfassungsgericht voraussetzt, 

einem Vertrag nur en bloc zustimmen kann, wenn eine Mehrheit für eine Teilge­

nehmigung votiert.79 Denn selbst wenn die Annahme des Bundesverfassungsgerichts 
zutrifft, daß sich der Zustimmungsakt materiell als Regierungsakt in Gesetzesform 

dars(ellt, ist eine ~Alles- oder Nichts-Wahl" eine aus dem Grundgesetz nicht zwin­

gend folgende Reduzierung des parlamentarischen Mitbeslimmungsrechts aus Art. 59 
J( GG.so So stellt sich z. B. die Frage, ob die Leitentschcidungsfunktion des Parla-

7' Ygl. BVtrfGE 68, ',86 H. 
7J ßVerfGE 68. I. SG . Auel, bestand für cl"" BVcrlG kein hcsonderes vcrfas,ung<rcchdichcs Kooperations­

verl",hnis zwischen Exekurive und Legisl .. ivc im Bereich drr ,usw~rtigcn Angclcgcnhei,(·n. Ebd. 
74 Ge'ge n eine exrcnsive A.uslegung von A rl. 59 ll GG iSI mch Gr.w. (vgl. Grew. '914, S. '35 if.). Dalür sind 

in erster Lini~ Menzd (vgL Menzel )954, S. 79 rr.), Friestnh~hn (\'&1. Fric«nh.hn '958, S. 37 ff.) und B,.de 
(vgl. B,.de '96" S. " 9 H.). 

75 BV.dG, NJW '994. <207. HJI . 
76 Vgl. BVtrfGE I, )7', J94. 
77 Vgl. BVcrl'G, N]W '99~, H07 ... , I. 
78 Im Gegens"L ,u Mcnzel, der die parlamentarisd,. Zustimmung .Is eine Rariflk.alion<>nwcisung ver"chr. 

Menul '954, S·791r. 
79 Schließlich liegt die la" und Pfl icht der pölilischen Gc . • m,bcunc1lung der AUSWIrkungen eines \"or­

gelegten Vcrt .... gs nur beim P"rlamcl'l. 
80 Y{;1. in diesem Sinne auch Ehrcnzellu ',99J. s. lO' If. 

7J 
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ments diesem nicht ermöglicht, die Regierung zur Abgabe emes zulassigen und 
rechtswirksamen Vorbehalrs zu verpfliclnen. 

2 . 2 . 1. Politische Verträge und Vercräge, die sich auf Gegenstände der Bun­
desgesetzgebung beziehen 

Dem Worrlaut von Art. 59 II GG nach müssen nur "politische" Verträge, die sich auf 
die Bundesgesetzgebung beziehen, dem Parlament vorgelegr werden . Die Auslegung 
beider Begriffe ist also von enormer Bedeutung für die Reichweite der Vorscbrifc. 
Vorab wird in Kürze auf die in Frage kommenden Subjekte der Verträge eingegangen. 
Denn die Verträge, die in NI. 59 II GG genanm werden , sind »Verträge mit aus­
wärtigen Staa(en~. Auch das Bundesverfassungsgericht erkannce zwar an, daß die 
Anzahl außersta",tlicher Träger des Völkerrechts gewachsen ist, und schloß aus der 
Systematik des Art. S9 II GG, daß hientnter nicht nur Verträge mit anderen Staaten, 
sondern generell Verträge mit Völkerrechtssubjekten wie internationale Organisa­
cionen oder lntegrationsgemeinschaften fallen. Es verwendete in diesem Zusammen­
hang allerdings den Begriff der staatsähnlichen Rechtssubjekte und berief sich hierbei 
auf Ross. der den Staat durch die »selbstherrliche Gemeinschaft« ersetzte. i

' In den 
ersten Uneilen wurden als Konsequenz dieser Sich,weise abgeleitete Völkerrechcs­
subjekre wie öffentlich-rechtliche Körperschaften vom Gelrungsbereieh des Artikels 
ausgenommen.!' An. 59 II GG dürtte demnach Vertrage mit Verwalrungskörper­
schaften - wie beispielsweise Gliedstaaten bei Föderationen - generell nicht erfas­
sen. 'I Diese Argumenulion grenzt m. E. das Akreursspekrrum un:mgemessen ein und 
bewirkt insofern eine Aushöhlung der parlamentarischen Mirwirkungsrechre.i < 

Das Herzstück von An. i 9 Il GG betrifft die Vorlagepflicht bei Verträgen .... welche 
die politischen Beziehungen des Bundes regdn«, das heißt von politischen Verträgen. 
Das Bundesverfassungsgericht prokh.micne prinzipiell ein U nminclbarkeitsertor­
dernis zur Regelung der politischen Beziehungen und stellte die Alternative " Inhalta 
vs. "Zweck. auf. d . h. ein Vertrag müsse hauptsächlich seinem Zweck nach auf die 
Regelung der politischen Beziehungen gerichtet sein. "Das Unmittelbarkeitserfor­
demis ergäbe sich aus dem Wone >regeln'. in dem ein finales, auf die Gestaltung eines 
bestimmten Zustandes gerichtetes Element läge.,/I Ein Vertrag müsse demnach 
regulatorisch auf die politischen Be"Liehungen einwirken, er müsse sie völkerrechtlich 
verbindlich und auf Dauer berechnet festlegen. außenpolitische Auswirkungen allein 
geniigten nicht. Der einseitige Bezug auf den Zweck eines völkerrechdichen Vertrages 
vernachlässigt allerdings. daß die Qualifizierung einer Angelegenheit ",ls politische 
nicht nur von dem ,.intendierten« Venragszweck. sondern ;lUch von der Reaktion der 
betroffenen Staaten und der öffentlichen Meinung - auch der Padamenlsmeinung -
abhängig ist. Das Bundesverfassungsgericht stellt dagegen in erster Linie auf das 
alleinige Ermessen der Bundesregierung ab. Zugespitzt formuliert fuhrt diese Spruch­
praxis dazu, daß "politisch isr, was die Bundesregierung für politisch hält« , Dies steht 
aber in Widerspruch zu Sinn lind Zweck des parlamentarischen Mitwirkungsrechrs 

81 Ross [9\1. s. [7. Vgl. auch BVcrfGE " 174,37 5, 
81 Vgl. d ... Urte;l zum Krhler H.len-Abkommen. BVcrfGE ~ . H7. 
83 Seh.s.mc""cise und in> Wide"pruch hierzu wurde der $l.ulS,·.nragschar,kltr boi der Beteiligung der 

deUl,chen '-,nder n;ch[ neg;ert, vgJ. BVerfGE" 374 und Men>.d J9Il/S4. S.lH. 
84 Vb!. zu bC"'lzungs rechtlichcn Vemjgen BVcrfGE I . )60; $ •• lUch Menzcl 195J/H. S. )19 ff. 
Ss BVcrfGE I, pI. )81. 
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beim Abschluß völkerrechtlicher Verträge% Den Begriff »politische Beziehungen« 
definierTe das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus - in Anknüpfung ;m Ba­
randon'} - in erster Lillie als .. machtpolitische .. Beziehungen. Im Sinn einer restrik­
tiven Auslegung der Vorschrift sollten gerade nicht alle politischen VerTrägt' erfaßt 
werden, sondern nur »hochpoutische«, sprich "mach(po~tische •. Ein Vertrag ist 
demnach eIn politischer, wenn die Machtstellung eines Staates (d. h. der Bundes­
republik) berührt oder verändert wird. Der MachtbegriH richtet sich hierbei nicht nur 
;tuE die Machmellung der Staaten im Kampf um politische Vorherrschaft, sondern 
allgemein auf ihr Gewicht innerhalb der Internationalen Gemeinschaft.si »Ein Staats­
vertrag wird noch nicht dadurch zu einem politischen im Sinne des Art. 19 JT GG, daß 
er sich ganz allgemein mit öffentlichen Angelegenheiten, dem Gemeinwohl oder den 
Staatsgeschäften befaßt. Wäre dies der Fall, so wäre jeder Scaatsvenrag polilisch ... 
Hinzukommen muß vielmehr, daß die Existenz des Staates, seine territoriale Integri­
tät, seine Unabhängigkeit.., seine Stellung oder sein maßgebliches Gewichr in der 
Staatengemeinschaft durch den Vcrtrag selbst berührt werden ... !? Als machtpolitische 
bzw. hochpolitische Verträge gelten somit hauptsächlich Grenzveränderungsvt'r­
träge, die einen Wechsel der Staatshoheit zur Folge haben, Verträge mir Hoheits­
rechtsübertragungen auf inter- oder supranationale Organisationen, Friedens-, Bünd­
nis-, Neutralicäts- oder Abriistungsvenräge. 
Das Bundesverfassungsgerichr interpretierte den Begriff "politischer Vemag- offen­
kundig denn doch weder aus Sinn und Zweck der Regelung noch aus der Systematik 
des Grundgesetzes heraus. 9D Der Rückgriff auf Barandon und die Betonung des 
machtpolitischen Elements verdeutlichen die zugrundeliegende (tradiene) Konzep­
tion der internationalen Beziehungen. Demnach bestimmt hauptsächlich der Kampf 
um politische Vorherrschaft das Beziehungsmustt'r der Staaten. Die einseitige Redu­
zierung auf machtpolitische Elemente wird jedoch weder den veränderten Bedingun­
gen des Internationalen Systems noch dem grundgesetzlichen Friedensgebot und dem 
Bekenntnis zur Zusammenarbeit in einem »vtreimen Europa« gerecht. Die Grenz­
ziehung zwischen politischen und a-polirischen Verträgen verläuft zu eng: Es kann 
nicht darum gehen, möglichst viele Verträge vor der parlamemarischen Zustimmung 
zu "rellen". Wenn Art. 5911 GG eine positive Ausprägung der Wesentlichkeicstheorie 
ist lind im Licht des Arr. 20 II GG ausgelegt wird, dann erscheim die künstliche 
Eingrenzung des Bundesverfassungsgerichts als nichr angemessen. Wegen der staats­
leitenden Komrollfunktion des Parlaments sollten vielmehr bedeutende (politische) 
Verträge grunds:üzlich der parlamentarischen Zustimmung unterworfen werden. 
Neben politischen Verträgen sind auch solche Verträge zustimmungsbedürftig, die 
sich allgemein auf Gegenstände der Geserzgebung beziehen. In der Praxis kam es bis 
dato zu keinem Streitfall um die Frage, ob sich gegebenenfaUs ein Venrag auf Gegen­
stände der Gesetzgebung bezieht und demnach zusrimmungsbedürftig ist. 9 ' Sinn und 
Aufgabe der Bestimmung iSI es, daß die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichrungen 
niche in Frage gestellt werden kann. Die Exekurive soll in alleiniger Kompetenz keine 
Verpflichtungen übernehmen, die sie nicht auch in alleiniger Kompetenz erfüllen 
kann. Die Exekutive soll prinzipiell daran gehindcr! werden, in den Bereich der 
Legislative eingreifende Verträge zu schließen und die Entscheidung der geseo;ge­
benden Körperschaften in innerstaatlichen Fragen zu präjudizieren. Ein Gesetz-

&6 Vgl. hj"zu .uch Reiche! '.967, $. '01 fI. 
S7 Vgl. Ba",ndon '9}7. Band IV, ,. Ablcilunf:. 
88 Zur Bcgriff.bildung vgl. von der Heydc '956, $ . '7' ff.; vgl luch R.eiche! 1967. S. ,ooff. 
8, BVcrfGE I, 37>. 38, . 
90 Vgl. Wcnglcr '956. 
91 Zur ,heorcuschcn Bch.ndlun!; dieser Frage vgl. F.stenrlth 19S6, S. 21,ff. und Rcichtl1967. S. 106 If. 
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gebungsvertrag liegt demnach vor. wenn im konkreten Fall ein Vollzugsakt von 
Vertragsrecht in innerstaatliches Recht unter MilWirkung der gesetzgebenden Kör­
perschaften erforderlich isr. 9 ' Die Notwendigkeit der Zustimmungsbedürftigkeit 
ergibt sich aus dem allgemeinen Gesetzesvorbehall (z. B. Eingriff in die Rechtssphäre 
des Bürgers. normative Grundsatzentscheidungen) sowie aus den speziellen Geset­
zesvorbehalten (20. B. wenn die Haushalcsgesetl.gebung tangiert wird).91 

2 . .2.2. I ntegralionsverträge 

Nach Art. 24 I GG können Hoheitsrech,ce nur durch Gesetz94 auf zwischenstaatliche 
Einrichcungen übertragen werden. Die besondere Bedcurung von Art. 24 I GG liegt 
darin, daß eine HoheilSrechlSübertragung einen Eingriff in die verfassungsrechtlich 
festgelegte Zuständigkeitsordnung implizien und damit materiell eine Verfassungs­
änderung bewirkt.9s Art. 24 GG gilt allgemein als Beispiel hjr die •• Integrationsoffen­
heit« des Grundgesetzes. Multilaterale Verträge, insbesondere die Mitgliedschaft in 
einer .. exekUtivisrischcn« internationalen Organisation mit Rechtsetzungs- und/oder 
Satzungsänderungsbefugni.ssen stärken insgesamt die Stellung der Regierung. Ge­
meinsam mit :Inderen Regierungen wird innerstaatlich wirksames Recht gesetzt -
ohne Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften.96 Das Bundesverfassungsge­
richt fordene ursprünglich eine strikte Auslegung von Art. 24 1 GG, die es jedoch im 
Verlauf seiner Spruchpraxis wieder 2.urucknahm.97 Das zentrale Problem in bezug auf 
die innerstaatliche Kompetenzverteilung zwischen Exekutive und Legislative liege in 
der Frage nach der sachlichen Reichweite des Gesetzesvorbehalts aus Art. 24 1 GG, 
d. h. : Welche Anforderungen sind an die Bestimmung (oder bcssere Eingrenzullg) des 
Inregrationsprozesses zu stellen. welche .. Vollzugsakte .. oder" Vertragsschritre" be­
finden sich nicht mehr im Rahmen der Zustimmung :zum Gründungsvertrag? Zu 
diesem Komplex nahm das Bundesverfassungsgerichc erstmals 1971 in seiner Ent­
scheidung übcr die »Europäische Organisation z.ur Sicherung der Luftfahrt« (Euro­
control) Stellung. Hierin bestimmt es, daß "auch dort. wo nicht schon der Grün­
dungsvertrag selbst jeden dieser Abläufe (der Vollzugsschritre) nach Inhalt, Form und 
Zeitpunkt festgelegt har«,i, nicht von vornherein bei jedem Einzelschritc ein ge­
sondertes Gesetz im Sinne des Art. 241 GG notwendig sei. Ein solches Gesetz sei dort 
entbehrlich, wo bereits im Grundungsvertrag der »künftige Vollzugsverlauf« hinrei­
chend bestimmbar normiert ist. Wesentliche Änderungen des Integrationsz.iels und 
-programms würden jedoch erneut der Zustimmungsanforderung unterliegen . Aller­
dings wendete das Gericht die theoreuschen Anforderungen de facw nur im .. Eu­
rocontrol-Urteil " konsequent an: "Je technischer das zu übertragende Hoheitsrecht 
eine bloße technisch-instrumentale Ergänzung im Hinblick auf die wirksame Ver­
folgung bereits wahrgenommener Kompetenzen darsrellt, desto weniger ist vom Sinn 
des An. 24 I GG her ein zusätzliches ÜbenragungsgeseLZ geboren .• 9? 

9' Vgl. BVerfGE I. l7', }88. 
93 Spezielle Gesetze.svorheh.hefinden sich u . ~. in d~n Art. Si r 1,87111, R7b r } und 4, 87h 11 , 110 [ J. 110 J[ 1 

GG. 
94 Vgl. Tomuschal '99', Rdn . )2f1.; vg!. ouch BVcrfGE SS, I, JS. 
95 Vgl. L~ch 1988 und v<>n der Herd!e '9Sl unler dem Blickwinkel des Souveräni(;iLsbe~ri((, ,owie 

Tomusdur 1975; Schmid[ [978; K.i«:r 1966; S.dufd 1966 und Ips<n '97' . 
96 Vgl. Bude '96., S. 961f. 
97 Vgl . BVerfGE SS, I, JS (f. 
98 BVertGE )8 , 1,37. 
99 Ebd. 
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Zur Sicherung der parlamentarischen Mirwirkungsbefugnisse bei der Entwicklung 
internationaler Organisationen ist dieser strikten Anforderung an das Bestimmtheits­
erfordernis des Integrationsprozesses prinzipiell zuzustimmen. Doch wurde das 
Bundesverfassungsgericht in der Folgezeit bei der Interpreution von Integrations­
prozessen als ~hinreicheod besrimmbar normiert..: zunehmend groß:tügiger. So hat es 
beispielsweise das "vertraglich nicht fixiene" I megraeionsprogramm der NATO dem 
Bestimmthejtserfordcrnis genügen lassen. '00 In seiner Emscheidung über die Zustim­
mung zur Sutionierung amerikaniseher Mitte!streckenraketen durch die Bundesre­
gierung hat das Bundesverfassungsgericht zwar anerkannt, daß es sich bei der Zu­
stimmung zur Srationierung, in Verbindung mit dem Encscheidungsrecht über den 
Einsatz der Waffensysteme, sehr wohl um eine HoheitsrechtsÜbertragung im Sinne 
des Art. 24 I GG handele.'o, Die weitere Argumentation des Gerichts baute allerdings 
auf der zweifelhaften Konstruktion auf, daß diese Hoheitsrechtsübertragung auf den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika (dieser hat de faceo die Enrschei­
dungsgewalt über den Eins.Hz der Waffensysteme inne) insofern legitim sei, als der 
Präsident ein ,.besonderes Organ .. des NATO-Bündnisses sei und somit Teil einer 
zwischenstaatlichen Einrichtung dars[elle.'o, Daraus folgerte das Gericht, daß diese 
Hoheicsrechtsübertragung ihre Grundlage im Beitritr zum NATO-Vertrag habe 
beziehungsweise im Gründungsvenrag schon angelegt und ein erneutes Gesetz daher 
nicht notwendig sei. Eine solche flexible und lockere H~ndhabung der Bestimmt­
heitsanforderung an den Vollzugsverlauf der Integration führt schoJl fast zu einer 
Generalermächrigung, die nicht mir Art. 24 I GG vereinbar ist. Denn Formvor­
schnfren sind zugleich Schut2vorschriften, die nicht auf der Basis einer Argumenta­
tion für die "Praktikabilität« verfassungsrechrlicher Bestimmungen in den interna­
tionalen Beziehungen aufgegeben werden dürfen. 'O) 

2.J- Parlamentarische Mitwirkungsrechte bei nicht- beziehungsweise quasi­
vertraglichen Vereinbarungen 

In der Literatur'''' wurde wiederholt erörtert, inwieweit nicht- oder quasivertragliche 
Übereinkünfte zwischen Völkerrechtssubjekten, die bestehende RechtSlagen verän­
dern, und einseitige völkerrechtliche Willenserklärungen, die bestimmt sind, gegen­
über einem anderen Staat oder einer Staatengemeinschaft Rechtswirkung zu erzeu­
gen, der parlamentarischen Mitwirkung unterliegen. Der .. Telos" von Artikel 59 II 
GG verweist auf die Frage, ob auch einseitige Akte, zum Bejspiel Vertragskündi­
gungen oder die Erklärung von Vorbehalten, der parlamentarischen Zustimmung 
unterliegen müßtcn.'Oj Von all dem ist in An. 59 [I GG dem Wortlaut nach niche die 
Rede.'o' Seine Reichweite in dieser Hinsiehe spielee allerdings bei den Verfahren um 

loe Vgl. BVerfGE 6&,',91 H. Andcrersci'snh d.s BVerfG sehr wohl ein~n Zus>mmenh~ng von Art. 14 I GG 
und der Wesentlichkeiulheorie. wendelC dics~ aber nicht komequem .uf An. '4 I GG an. Vgl. auch 
F..slCnruh '986. S. 2)0 H. 

101 -Diese Rcehr.swirkung der ZUSlimmung komml einer Übertragung von Hohei .. rtehlcn im Sinne von 
An. 24 1 GG gleich .• BVerfGE 68, I. 91. 

IÖl "Die Zu.nimmung in bnug auf Eins.lzfr .. gAbe und militirisch-opcrativc Einsltzolll.ehelClung in als 
Ubenragung AU! die Or~is.tion clc-s Nord ... hntikpaklcs zu qualifizieren .• BVcrfGE 68, I, 9~ ' 

10l VgJ . die ,bweichend. Meinung d .. Richters Mlhrenholz in: BVeriGE 68, I, '" H. 

'04 Vgl. Bernharcll '967, S. 16}; Juass '971, S. 1'7; Bude '96>, S. 12' L; Fnesenh.hn 1918. S. 9; Tomuschat 
(97). S. 80 ' 1.; Moder' 916, S. >78; Weiß '97', S. I 8l; Rollj.hn, i,,: VOn Mönch, GG-Kommentar 198 )181, 
Art . f9, Rdn· 11 und f); Relchcl '967, S.)H und Trev;r:lnu, '966, S. 18 f. 

10J Vgl. Müller '994' 
,06 Das Grundgt«tz schreibt nUr di~ Zostimmun& des Bundesuge< zu ~incm einzigen einseitigen völker­

rechdichen Akt lusdrucklich vor, nämJich die Erklärung des Vencidigung,f.lIs in An. , (sa V GG. 

79 
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80 die Nachrüsrung'07 und um die EinsarzmöglichkcicCfl der Bundeswehr'os eine Rolle. 

Obwohl das Bundesverfassungsgericht zahlreiche Grunde nannte, die dafür sprechen 
könnren, auch einsei tige völkerrechtliche Willenserklärungen uneer bestimmten U 01-

ständen der parlamentarischen Zustimmung zu unterwerfen, kam es doch zur Ab­

lehnung der parlamenrarischen Mitwirkung - begriindel mit dem Wortlaut des 
An.59 1I GG und dessen vermeintlichem Sinn als Ausnahmebefugnis. Für das 

Gericht bleibt es also bei einem »Blan1<ettbcwilligungsrecht" des Parlamenrs, das 
sich ~uf völkerrechtliche Verträge beschränkt. 'O~ 
In seiner Enrscheidung über die Zustimmungserkhirung der Bundesregierung zur 
St;ltionienmg amcrjkllnischer Mitcclstreckenraketen argumentierre das Bundesver­

fassungsgerichts zum einen, die Zustimmung sei als veneidigungspolitischer Akt im 
Rahmen des bestehenden nordadantischen Verteidigungssystems und seines Vollzugs 
crteilr worden. Es werrete demnach die Zustimmung weder als selbständige Verrrags­

lIbschlußerklärung noch als Beslandteil eines völkerrechtlichen Vertragsabschlusses. 
Zum anderen schloß es die Anwendung von An. S9 TI GG auf einseitige völker­
rechrliche Willenserklärungen generell aus.' '0 Es subsurniene einseitige volkerrecht­
liehe Willenserklärungen unter den »Kernbereich exekutivischer Eigenveramwor­

ItIng~ '" und machte darüber hinaus geltend. daß Akte der auswärtigen Gewalt »nicht 
immer. wenn politische Beziehungen des Bundes geregelt werden oder Gegenstände 

der BundesgeseLZgebung betroffen sind, die Form eines Vertrages annehmen müß­
ten."'" Obwohl das Gericht anerkannte, daß An. 59 1I GG den Sinn hat, langfristige 
oder grundsätzlich unauflösbare Bindungen völkerrechtlicher Art ohne eine parla­

mentarische Zustimmung ZU vermeiden, eröffnete es der Bundesregierung den Weg, 

durch die Wahl der Rechtsform langfristige Entscheidungen im Bereich der Außen­
politik am Parlament vorbei treffen zu können. "I Auch im Urteil über die Einsatz­
möglichkeiten der Bundeswehr'" beschränkte die Mehrheilsmeinung des Gerichts 
das Zusrimmungserfordernis des An. 59 II GG mf völkerrechtliche Verrräge und 

ermöglichte es der Bundesregierung ganz explizit, durch die Wahl des Handlungs­
instrumentariums die Vertragsform zu vermeiden,"< In diesem Uneil. das haupt­

sächlich die F rlge nach dem Wann und Ob von Vertragsänderungen zum Gegenstand 
halte, stellte das Bundesverfassungsgericht einseitig auf den Rechtsbindungswillen 
bzw. auf den Venragsabschlußwillen der Bundesregierung ab - und nicht auf die 
faktische Reichweite oder Verbindlichkeir der Übereinkunft.' ,6 

Inreressanterweise gab es bei beiden Entscheidungen ein Mindcrheirenvocum; beide 

kamen zu dem Schluß. daß die Mitwirkungsbefugnisse des Bundestages auf einseitige 
völkerrechtliche Erklärungen und quasiverrragliche Vereinbarungen auszuweiten 

seien, insofern sich diese auf die Regelung der politischen Beziehungen des Bundes 
beziehen.' '7 Dem ist zuzustimmen, der Sinn von Arr. 59 II GG wäre nämlich verfehlt, 

wenn die Wahl der Rechts/orm über die Tragweire des Gesetzesvorbeh:llts entschie-

!07 ß VeriGE 6S, 1. 

lOS BVerlG, Nj\X' !.994, ll07. 

!09 S. BVerfG E 68, I, &S. Vgl. auch Reiche! !967. S. 80 ff. 
"0 Als BeispieJe nannlc das BVerfG die Aufnahmen und den Abbruch diplom"ischer Beziehungen oder die 

Kundig-ung bestehendtr volkerrunliiehcr Vcrtriig~. Vgl. ßVcrfGE 68. ',80 ff. Vgl. zu diesem Komplex 
auch Scheuner '95>,5.18411. und Bayer !969, S .• 061f. 

! " BVcrfGE 6&. !, 87-
'I> BVcrfGE 68, !. 86. 
'I) Vgl. ~uch Brydc '9&6. 
1 '4 BVcrfG, NJW '994 • .>.107. 

''I Vgl. BVcrlG, NJW '994, H07, >11 l. 

,,6 S. ebd. und Bcrnhlrd 1976, S. , ! 4 H. 
'\7 Vr;1. BVeriGE 68. , und BVerlG, NJW '994. H07. 
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deo ,,8 Vom Normzweck her, der in einer Verhinderung von "f~i(s accomplis. seitens 
der Regierung besrehr, müßten außerrechdiche Verträge in gleicher Weise der parla­
memarischen Zustimmung unterliegen wie völkerrechtliche Venräge." 9 Als völker­

rechtliche Verträge sind demnach "' . .. alle Übereinkünfte zwischen zwei oder meh­
reren Völkerrechtssubiekten zu verstehen, durch welche die zwischen ihnen be­
stehende Rechtslage verändert werden soll .. .. Unerheblich sind die Form und der 
Regelungsgegenstand ... . Es kommt insbesondere nicht dU:lu( an, ob eine Überein­
kunft als Vertrag bezeichnet wird .. . . Entscheidend ist die durch übereinstimmende 
Willenserklärung erzielee Einigung zwischen Völkerrechtssubjekten über bestimmte 
völkcrrechcliche Reehtsfolgen .« " o Der vom Bundesverfassungsgericht heraufbe­
schworenen Gefahr einer Aushöhlung des Kompetenzbereichs der Regierung liegt 

de faew eine ekl~taO(e Fehleinschätzung der Realität zugrunde. Der Geserzgeber ist 
gar nicht in der Lage, der Exekutive di e Herrschaft über die auswärtige Gewalt 
srreitig zu machen. Vielmehr besteht umgekehrt die Gefahr, daß die Entscheidungs­
kompetenz des Parlaments ausgehöhlt wird . 

2.4. Parlamentarische Mitwirkungsrechte bei der Verwendung deutscher 
Streitkräfte im Rahmen des Art. 24 !! GG (Einordnung in ein System 
gegenseitiger kollektiver Sicherheit) 

Nach Art. 24 11 GG kann sich der Bund zur Wahn.mg des Friedens in ein System 
gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen und in diesem Rahmen Beschränkun­
gen seiner Hoheitsrechte zulassen. Diese Vorschrift stand während der Debatte um 
die Ei.ns:llzmöglichkeiten deulScher Streitkräfte im Rahmen von Aktionen der 
NATO und/oder WEU im Brennpunkt des öffentlichen Imeresses. In seinem Uneil 
in dieser Frage s.mktionierte das Bundesverfassungsgericht den aufgebrochenen 
Verfassungskonsens, der d~rin bestand, daß ein Einsatz deutscher Streitkräfte außer­
halb des Gebiets der NATO-Staaten als nicht verfassungsgemäß aufgefaßt wurde. 
Gleichzeitig stürzte es die von der Bundesregierung eingeleitete Partizipation deut­
scher Streitkräfte bei Aktionen der NATO und WEU (unter dem Mandat der 
Vereinten Nationen). Eine Kernaussage des Urteils war die, döl.ß mit dem Eintritt 
in ein »System gegenseitiger kollekLiver Sicherheit« nach Art. 24 II GG auch die 
Verwendung der Bundeswehr "im Rahmen und nach den Regeln dieses Systems. 
verfassungsrechdich möglich sei. Die Begründung lautete: »Ein System gegenseitiger 
kollektiver Sicherheit stütZt sich regelmäßig auch auf Streitkräfte, die dazu beitragen, 
den Auftrag des Systems zu erfüllen, und als ultima ralio gegen einen Friedenssrörer 
eingesetz t werden. Die Milgliedsstaaten müssen daher grundsätzlich bereit sein. der 
Sicherheitsorganis:l.tion zur Wahrung oder Wiederherstellung des Friedens auch 
militärische Mittel zur Verfügung zu stellen.«'" Für das ßundesverfassungsgericlu 

11 g Zudem käm<di eH iner volligen Au,hö hlung der vam BVcriG . elbst en,w;ckdten Wcs<:ntlichkcit>thcöric 
gk>ch. Vgl. ßVeriGE i9, 89, [,6 f. und d ir abweichende Me;nuns des R ichters M.hrenholz Jn ßVenGE 
68, J t lJO mH w elleren Lit traturhinwei sen . 

I 19 So Wart ein ÄnclcrungskoJl$cns der parlamClll.a:rischcn Zuslimmung d;t nn zu uor.trwc,.{('n. ,'wenn durch 
wi ederhabe dokumcnricnc Einigungen und nac hfo lgendes cin'·crsllndliches H and<!n der Yen rags­
p;1nn~r(' i n Pro,!(,ß der f <:H1.bild\mg deS" verlr.1sfi chcl\ Aufg~b(,'Tlkon~pls m G;lng gesetz.t Wird, in deh'cn 

Verlauf sich d ieses fortschrei tend und undurchschaubar zu einer rechtsverbi ndlichen AbsprAChe ver­
d ich,e' -. zum.1 da .solche cin vc r,,:i nd lichcn Erkliirun gcn im volkcrrechtl ichcn Verkehr k~um '\l Ider, 
behandele werden .• 1. wenn ihne n Rccht>verbindlichkcil zukäme.« BVcriG, NJW '994. H07. H I S. Vgl. 
TOO1usch. l '978 und F"tenrJ th 19~6. S. [OS fr. 

1'0 BVerfG, NJW 1994, 1l07, "". 
llJ BVcrfG, NJW 1994, »07, !l08. 
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handelte es sich also nicht nur um eine Möglichkeit, sondern geradezu um eine 
Panizipationsverpflichtung.'L> Gleichzeitig wurde durch diese Argumentation ,.mi­
litärische Gewalranwendung« als legitime Fortführung der Politik mit anderen Mit­
teln gerechtfertigt. Oie Ausweitung der Reichweite des An. 24 II GG versuchte das 
Bundesverfassungsgericht mit Hilfe einer verworrenen Auslegung aus der Entste­
hungsgeschichte der Vorschrift zu begründen. So sollte Art. 24 IT GG (vermeintlich) 
von Beginn an den Beitritt zu einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit 
einschließlich der Partiz.ip3tionsmöglichkeit deutscher Streirkräfte ermöglichen. Al­
lerdings wurde die ~ WehrverfassuJlg~ nicht Vom » Verfassunggeber«, sondern ersl 
später in das Grundgeserz eingefügt. Zugleich sah das Gericht die ursprüngliche 
Zweckrichrung von An. 24 JI GG in einer Sicherheitsgewähr für die Bundesrepublik, 
zu der sie ohne eigene Streitkräfte nicht in der Lage gewesen wäre. 
Abgesehen davon, daß für die Beteiligung deutscher Streitkräfte an Akrionen der 
oben genannten Systeme kein erneutes Verrragsgesetz vorausgesetzt wird, bleibt 
offen, ob das Parlament in diesem Falle dennoch Mitwirkungsbefugnisse besitzt. 
Das Bundesverfassungsgericht nahm auch hierzu Stellung - und seine Aus(ührungen 
fügen sich nahtlos in sein starres Konzept der auswänigen Gewalr als Regierungs­
funktion ein. Denn wenn die Beteiligung deutscher Streitkräfre grundsätzlich von der 
»vorherigen konstitutiven Zustimmung« des Parlaments abhängig gemacht wird, 
dann erfolgt das nicht im Hinblick auf parlamentarische Mirwirkungsbcfugnisse 
im Bereich der Außenpolitik, sondern im Hinblick auf die als eigenständig betrach­
tete ,.Wehrverfassung« des Grundgesetzes. Innerhalb der Wehrverfassung posrulierte 
das Bundesverfassungsgeri.cht nämlich einen stärkeren Pariamentsvorbehalt Ul : .FÜr 
den militärischen Einsatz von Streitkräften ist dem Grundgesetz das Prinzip eines 
konstitutiven Parlamentsvorbehalts zu entnehmen«""'. Das Zustimmungserfordemis 
des Parlaments beim Einsatz deutscher Streitkräfte st;irkte die parlamentarischen 
Partizipationsmöglichkeiten im Bereich der Außenpolitik und ist daher posieiv zu 
bewerten. Kritikwürdig ist dagegen die theoretische Basis, auf der das Urteil fußt, 
vollzog doch das Bundesverfassungsgericht eine analytische Trennung der ~ Wehr­
gewalt« von der ~auswärtjgen Gewalt«. Indem es keine Rückschlüsse auf die Kon­
srituierung der .. auswänigen Gewalt zuließ, hat es einmal mehr erfolgreich einer 
Demokrarisierung der Außenpolitik im Sinne einer Parlamentarisierung entgegen­
gearbeitet. 

Schlußbemerkung 

Das Bundesverfassungsgerichr verwies die Leitung der Außenpolirik monistisch in 
den Kompetenzbereich der Regierung - und zwar kontinuierlich seit Beginn seiner 
Spruchtätigkeit. Es erklärte die Regierung damit de facto zum .. alleinigen« Herrn 
über die GeStaIrung und Ausführung der Außenpolitik. 
Eine gewisse Unsicherheit gegenüber dem ~MY5terium« der Außenpolitik, die Be­
[Qnung von PraktibbiJiriitsgesichtspunkren sowie eine exekutiv- und völkerrechts­
freundliche Grundauffassung führten dazu, daß, anders als bei innenpolitischen 

I" D .... schlosse die Becintr.chligung von HohCllsr«.h,cn durch die Abgabe der mil'l,risehcn Komman­
dobefugni., der -oper:uion,1 contrei. bezugJicn der Streilkritfte ~in . 

I, J So sehen die wehrrcchdichen Vorsehr; (ten versurk, die parl,mcnt.arisehe Kontro)!e vor, insbesondere in 
An. 453. ",Sb, 87' ! ,GG. Dc.wcilcrcn sich, cU. Grundge.elz die p"J.mentorischc Entscheidung über 
die Verwendung der Streitkraft" vor, so in An. 11 pr. "" V, 'J Ib, 11 I 1 111,87.\ 111. 80. JII GG. 

1'4 BVcrfG, NJW '994, H07. H17· 
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Sachverhalten, (I) die »politische Ausgangslage" stärker in Berracht gezogen wird, (1) 
der "politische Ermessensspielraum~ der Regierung größer iSl- mil der Tendenz zur 

Erzeugung ~rechts- und gerichts/reier Räume«, () die Regierung durch die Wahl des 

Handlungsinstrumentariums und der Rechtsform parlamentarische Mitbestim­

mungsrechte umgehen kann, (4) V'erfassungsrechtliche Maßstäbe, insbesondere der 

Parlamentsvorbehalt und die Wcscntlichkeitsgaranlie, ihre Gültigkeit einbüßen oder 

verlieren, (5) parlamentar~che M jrwirkungsrechte im Sinne eines engen Ausnah­

medenkens interpreriert und begrem:( werden, (6) die Gesetzgebungsfunktion des 

ParlamentS im Sinne einer Leitentscheidungsfunktion relariviert wird . 

Durch die beschriebene Rechrsprechungspraxis wird dem Parlament sein primäres 

Handlungsinstrumencarium entzogen, und eine parlamentarische Mitwirkung am 

;IUßenpolirischcn »decision-making process« wird erfolgreich vereitelt. Die »Nor­

macivität des Faktischen« errichtet eine Bastion des Regierungsvorbehalrs. Diese 

Interpretation ist, wie ich aufgezeigt habe, nicht ohne vorzugS"würdige Alternative: 

Die rechtsscaatliche .. Domestizierung« der Außenpolitik wird vom Grundgesetz 

anvisiert, eine konkrete Demokratisierungsoption liege in der effekriven Beteiligung 

der gesetzgebenden Körperscnaften auf der Grundlage der Wesentlichkeicsrheoric. 
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Die Tatsachenfeststellung 
im Asylverfahren 
Das deutsche Asylverfahren in europäischer Perspektive 

Das Asylverfahren und die Tatsachenfc~tstellung sind in den europäi­
schen AufnahmeSlaaten völlig unterschiedlich ausgestaltet und ständigen 
Änderungen unterwOlfen. Anl;ißlich der einschneidenden Neuerungen 
und der beginnenden europäischen Harmonisierung des Asylrechts geht 
der Autor der Frage nach, was das aufwendige Asylverfahren der 
Bundesrepublik zu leisten vermag und welche Verbesserungen möglich 
und notwendig sind. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die behörd­
liche und die gelichtliche Tatsachenfestsldlung, der für die Entscheidung, 
ob ein Asyl.suchender unter den Schutz des Grundrechts fallt, große 
BedeulUng zukommt. 

Es zeigt sich: Die Tatsachenfeststellung im Asylverfahren ist gekennzeich­
net durch eine Kombination von Be~onderheiten und Erschwernissen, die 
sonst nirgendwo zu finden ist. Diese Besonderheiten (z.B. die 
Informalionsgewinnung über die Herkunftsstaaten sowie die erschwene 
Kommunikation durch Dolmelscher und interkulturelle Mißver~tändnisse) 
untersucht der Verfasser vor dem Hintergrund der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und mit Blick auf die Rechtsordnungen anderer 
Staaten. 

Die Untersuchung richtet sich sowohl an Asylrechtspraktiker als auch 
an Polilik und Wissenschaft. 
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